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Norm

AlVG 1977 §12 Abs1;

GmbHG §89 Abs2;

GmbHG §92 Abs1;

GmbHG §93 Abs1;

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH (Hinweis E 30. Mai 1995, 93/08/0138; E 20. Februar 2002, 2002/08/0009;

E 30. April 2002, 2002/08/0046), setzt die "Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses" im Sinne des § 12 Abs. 1

AlVG jedenfalls voraus, dass der Vertrag und die beiderseitigen Hauptp ichten aus dem versicherungsp ichtigen

anwartschaftsbegründenden Beschäftigungsverhältnis erloschen sind. Der Umstand allein, dass das

Anstellungsverhältnis eines Geschäftsführers bei Fortdauer seiner Organstellung endet, bedeutet noch keinen Entfall

der Hauptleistungsp icht des Geschäftsführers, gleichgültig ob er für seine Geschäftsführertätigkeit weiterhin Entgelt

erhält oder nicht. Auch auf die tatsächliche Tätigkeit nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses kommt es nicht an.

In seinem Erkenntnis vom 11. Februar 1997, 96/08/0380, sprach der VwGH aus, dass diese Grundsätze auch auf den

Fall Anwendung finden, dass über das Vermögen der GmbH der Konkurs eröffnet wurde. Diese Grundsätze gelten aber

nach dem Erkenntnis vom 7. Juni 2000, 99/03/0205, auch dann, wenn der bisherige Geschäftsführer einer GmbH nach

deren Au ösung gemäß § 89 Abs. 2 GmbH-Gesetz als Liquidator eintritt, nden doch - soweit das GmbH-Gesetz nichts

anderes vorsieht - gemäß § 92 Abs. 1 legcit alle in diesem Gesetz hinsichtlich der Geschäftsführung getro enen

Bestimmungen sinngemäß auch in Bezug auf die Liquidatoren Anwendung. Gemäß § 93 Abs. 1 GmbH-Gesetz haben

die Liquidatoren nach Beendigung der Liquidation und Nachweisung der durch Beschluss der Gesellschafter erwirkten

Entlastung bei dem Handelsgericht um die Löschung der Liquidations rma anzusuchen. Daraus folgt, dass die

Organstellung der Liquidatoren nicht mit der Beendigung der Liquidation endet; die insoweit weiterbestehende

Hauptleistungsp icht der Liquidatoren umfasst vielmehr auch noch das Ansuchen um Löschung der Liquidations rma.

Verweigern die Gesellschafter dem Liquidator die Entlastung, muss dieser auf Erteilung der Entlastung klagen. Mit der

darüber zu erwirkenden Entscheidung hat der Liquidator das Gesuch zur Löschung der Liquidationsgesellschaft

einzubringen.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2002:2000080119.X01

Im RIS seit

04.02.2003

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/entscheidung/76013
https://www.jusline.at/entscheidung/48203
https://www.jusline.at/entscheidung/47037
https://www.jusline.at/entscheidung/68438
https://www.jusline.at/entscheidung/54813
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2002/10/23 2000/08/0119
	JUSLINE Entscheidung


